Übergangsfrist geht mit 31. Dezember 2011 zu Ende



Betriebe müssen seit 1. März 2011 in Stelleninseraten in allen Medien das KV-Mindestentgelt für den konkret ausgeschriebenen Arbeitsplatz angeben. 

Die Stellinserate müssen Angaben über die kollektivvertraglichen Mindestlöhne (Monatslohn oder –gehalt, Stundenlohn) inklusive kollektivvertraglicher Zulagen und den Hinweis auf die Bereitschaft zur Überzahlung enthalten. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber vor Schaltung eines Stelleninserates die Entlohnung für den konkreten Arbeitsplatz festlegen muss. Verhandlungen über die Höhe der tatsächlichen Entlohnung (über dem kollektivvertraglichen Mindestniveau) sind davon nicht beeinträchtigt. 

Die Übergangsfrist für die Bestrafung bei Verstößen geht mit 31. Dezember 2011 zu Ende. Ab 1. Jänner 2012 werden Verstöße gegen diese Bestimmung erstmals bestraft, es drohen Verwaltungsstrafen bis zu 360 €. 

Mögliche Formulierungen für Stelleninserate:

· „Wir bieten für die Position ein marktkonformes Bruttomonatsgehalt von 2.500 bis 3.000 € je nach konkreter Qualifikation.“

· „Entgelt: 9 € pro Stunde, Überzahlung möglich.“

· „Kollektivvertragliches Mindestgehalt für Angestellte im Hotel- und Gastgewerbe, 1.500 € brutto monatlich, zuzüglich Zulagen laut Kollektivvertrag. Bereitschaft zur Überzahlung besteht.“

· „RezeptionistIn gesucht. Überkollektivvertraglicher Monatslohn ab 1.800 € brutto.“

· „Verhandlungsbasis 1.500 € brutto Monatsgehalt mit Bereitschaft zur Überzahlung.“

Die WKÖ hat einen Fragen- und Antwortenkatalog zur richtigen Gestaltung von Inseraten und Stellenausschreibungen erarbeitet, der unter http://portal.wko.at?600793 heruntergeladen werden kann.

